
3.Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider 

(Kreis Dithmarschen) 
 

Auf Grund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses des 
Amtes KLG Eider vom 28. März 2022 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Dithmarschen folgende 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Amtes Kirchspiels-
landgemeinden Eider vom 25. September 2017 erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Amtsdirektorin, Amtsdirektor 

 
(3) „Sie oder er entscheidet ferner über  
 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro“ 
 
 

Artikel 2 
 

§ 8 Abs. 1 wird bezüglich der Entscheidungsbefugnisse des Hauptausschusses wie folgt 
geändert: 
 

§ 8 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) “Der Hauptausschuss entscheidet über: 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro, soweit diese Entscheidung 

nicht nach § 5 Abs. 3 der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor übertragen ist,“ 
 

 
Artikel 3 

 
§ 12a wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung: 

 
§ 12 a 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
(zu beachten: § 35a GO) 

 
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren au-

ßergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder des Amtsausschus-
ses an Sitzungen des Amtsausschusses erschweren oder verhindern, können die not-
wendigen Sitzungen des Amtsausschusses ohne persönliche Anwesenheit der Mitglie-
der im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete 
technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen 
und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahme-
rechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende des Amtsausschusses. 



 
(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchge-

führt werden.  
 

(3) Wahlen finden in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 grundsätzlich offen durch Handzei-
chen statt. Im Falle eines Widerspruchs nach § 40 Abs. 2 GO finden Wahlen durch   
geheime briefliche Abstimmung statt. Näheres regelt die Geschäftsordnung  

 
(4) Die Amtsverwaltung entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im 

Fall der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und 
Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der Tages-
ordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 

 
(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Über-

tragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echt-
zeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 
(6) Das Amt hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung ein-
schließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. 

 
 

Artikel 4 
 
Diese 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Amtes Kirchspielslandgemeinden 
Eider tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Genehmigung nach § 24a der 
Amtsordnung in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wurde 
durch Verfügung des Landrates des Kreises Dithmarschen vom 18. Mai 2022 erteilt. 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Hennstedt, 03. Juni 2022 
 

 
gez. Jan Christian Büddig 
Amtsdirektor 
 


